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[ca . 1676 ] A
NOTIZEN [BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN] INSBESONDERE UEBER DIE BUEND-

NISSE DER EIDG . ORTE MIT OESTERREICH [ERBEINUNG] UND
[DER KATH. ORTE] MIT SPANIEN [PROBLEME DER TRANSGRESSIO¬
NEN DER IN FRANZ. DIENSTEN STEHENDEN EIDG . TRUPPEN]

1 . Im Bündnis Spaniens [mit den kath . Orten ] vom Jahre [ 16 ] 34
seien einzig das Herzogtum Mailand und die Freigrafschaft
Burgund Vorbehalten . Nirgends stehe jedoch verzeichnet , "das
man nit möge Jn eines andern Fürsten und Herren diensteyi Jn Nider Layidt

undt ayidere Lerider züoheyy" . So sei man beispielsweise vor einigen

Jahren , [ohne das Bündnis zu verletzen ] , nach Portugal gezo¬
gen .
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2 . Seit [die eidg . Orte ] 1511 [mit Kaiser Maximilian ] die Erbei¬
nung geschlossen hätten , seien die eidg . Söldner verschiedent¬
lich nach Italien , in die Niederlande und nach Portugal gezo¬
gen .

3 . Werde jedoch das span . Instrument vom Jahre 1676 in Kraft ge¬
setzt , wären die Eidgenossen "nit mehr gefryte Leut sonders bundne".

4 . "Das die Usleggung der obvermelten Erbeinigung den mit Spanischen Verbünd-
teten ohrten nit allein gebührt hatt , Jst auah J ?i der vermelten spanischen

püyidtnus kein Einige Mention geschrieben . "

5 . "Das die Erbeiynmg nur Specificierlich uff die 4 Waldtstadt undt die 1474

welche offne häuser undt Müssen den Eydtgnossen . . . [ ? ] König Ludwig [ XI . J

Jn franckreich Jn nameii Erzherzog Sigmuridts sines Schwagers . "

[6 . ] [Laut Erbeinung von 1511 ] dürften jene Gebiete , welche Erz¬
herzog Sigismund gehört hätten , von den Eidgenossen nicht mit
Krieg überzogen werden . Namentlich werde dabei nur die Frei¬
grafschaft Burgund erwähnt . Gehe es jedoch nicht um die besag¬
ten Gebiete , stehe es den Eidgenossen frei , in die Dienste
jedes beliebigen Fürsten zu treten.

[7 . ] "Jn dem Text der 6 Articel Jn Französischer pündtnus [stehe ], das wir dem
König undt seinen Nachkumendten , wan er wider seine find uszieht , ufs

wenigist 6000 [ Mann ] gebeyi solleTi , wan ers begehre Zugebruchen . "

[8 . ] Das Bündnis mit Spanien und die Erbeinung mit Oesterreich
ständen in keinem innern Zusammenhang . Einzig im [span . ] Bünd¬

nis von 16 34 sei "uf das hus Meylayidt undt Burgundt die Fry Graff-
schafft geachtet"  worden ; die Niederlande würden darin jedoch

nicht genannt . Im übrigen habe man 1500 zwischen der Eidge¬
nossenschaft und Oesterreich vereinbart , in Zukunft auf die

"thattliche hilff"  zu verzichten und sich auf das "treuwe Ufsehen"

zu beschränken.

[9 . ] Am 7 . März 1676 sei das [ span . ] Reduktionsinstrument aufge-
richtet worden.

[10 . ] Am 14 . Juni 1676 sei von der Urner Landsgemeinde eine De¬
klaration erlassen und [dem franz . Ambassadoren Robert - Vincent

de ] Gravel übergeben worden . Darin sei festgehalten worden,

,n l ' idc,



dass man Frankreich in der gleichen Form wie ihre Altvor¬
dern dienen wolle.

[11 . ] "Es hat sollen vohm König Jn Hispanien [Karl II . ] alsobaldt aber dem
traatat einen gegensohrifft undt revers geben werden von Madrit uss
so bis dato nit beschallen 3 undt viliehter der konig nichts bekandt . "

[12 . ] Der span . König habe versprochen , alle Jahre auf ein gewis¬
ses Datum hin die Pension zu erlegen . Doch halte er sich
in keiner Weise an dieses Versprechen , weshalb obbesagter
Traktat seine Gültigkeit ohnehin bereits verloren habe.

[13 . ] Auch [österreichischerseits ] sei das Erbeinungsgeld schon
lange nicht mehr ausbezahlt worden.
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